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XII/600 
Beschlussvorlage 
öffentlich  

 

Flächennutzungsplan Gewerbegebiet „Am Hupperter 
Weg“, Ortsteil Kemel  
hier: Beschlussfassung über die eingegangenen 
Stellungnahmen aus der frühzeitigen Bürgerbeteiligung 
und der frühzeitigen Behördenbeteiligung Scoping mit 
Offenlage  
und Beschlussfassung Parallelverfahren mit Anhörung 
der Träger öffentlicher Belange und öffentliche 
Auslegung 

Organisationseinheit: 

FD III.1.1 Bauverwaltung, Bauleitplanung 
Datum 

18.09.2024 
 

Verantwortlich: 

Zindel, Udo 

 
Aktenzeichen 
 

 
Beratungsfolge Beschlussart Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Gemeindevorstand Vorberatung 23.09.2024 N 
Ausschuss für Planen, Bauen, 
Verkehr und Wirtschaft 

Vorberatung 01.10.2024 Ö 

Gemeindevertretung Entscheidung 11.10.2024 Ö 
 
I. Beschlussvorschlag 
 

 Der Gemeindevertretung wird nachfolgende Beratungsvorlage zur Beschlussfas-
sung zugeleitet.  
 

1. Gemeindevertretung nimmt zur Kenntnis, dass in den beigefügten Unterlagen 
alle Wünsche, Bedenken und Anregung aus der frühzeitigen Behördenbeteili-
gung nach § 4 Abs. 1 BauGB und Scoping sowie der frühzeitigen Bürgerbetei-
ligung nach § 13 Abs. 1 BauGB berücksichtigt wurden.  
 

2. Die Gemeindevertretung nimmt zur Kenntnis, dass auf Basis des Aufstel-
lungsbeschlusses und des Scopings der vorliegende Entwurf des Flächennut-
zungsplanes Gewerbegebiet Hupperter Weg erarbeitet wurde.  
 

3. Die Gemeindevertretung stellt fest, dass aus der frühzeitigen Behördenbeteili-
gung (dem Scoping) und der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit keine 
Bedenken vorgetragen wurden, die einer Fortführung der städtebaulichen 
Entwicklung in Heidenrod mit dem Flächennutzungsplanentwurfes Gewerbe-
gebiet „Am Hupperter Weg“ entgegenstehen.  
 

4. Der vorliegende Planentwurf des Flächennutzungsplanes Gewerbegebiet 
„Hupperter Weg“, Heidenrod-Kemel Stand: 02.04.2024 mit Planzeichnung, 
Begründung und textlicher Festsetzung, Umweltbericht und Artenschutzgut-
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achten, die aus dem Beratungsdokument dem Entwurf des Bebauungsplanes 
beigefügt sind, wird zur Kenntnis genommen.  
 

5. Ziel dieser städtebaulichen Entwicklung/ der Erarbeitung eines Flächennutz-
zungsplanes ist es, die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Schaffung von Gewerbegebietsflächen unmittelbar an der B260 zu schaffen. 
 

6. Der Gemeindevorstand wird beauftragt auf Grundlage dieses Entwurfes unter 
Berücksichtigung der Beratungsergebnisse und der noch durchzuführenden 
Beratungen im Ausschuss für Planen, Bauen, Verkehr und Wirtschaft die Be-
teiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB und die öf-
fentliche Auslegung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit § 3 Abs. 2 
BauGB durchzuführen.  
 

7. Der Gemeindevorstand wird beauftragt, aus den eingegangenen Stellung-
nahmen im Rahmen der Bürgerbeteiligung, der Beteiligung der Träger öffentli-
cher Belange und der öffentlichen Auslegung des Entwurfs des Flächennut-
zungsplanes eine Wertung vorzunehmen und einen Wertungsvorschlag zu er-
arbeiten. Der Wertungsvorschlag ist über den Ausschuss für Planen, Bauen, 
Verkehr und Wirtschaft für die weiteren Beratungen der Gemeindevertretung 
zuzuleiten. 

 

II. Begründung/Sachverhalt 
 

Die Gemeinde Heidenrod beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit verschiedenen 
städtebaulichen Entwicklungsanalysen im Bereich des Ortsteils Kemel zur Schaffung 
von geeigneten Gewerbegebietsflächen für den Eigenbedarf.  
 
Im Zuge der damaligen Aufstellung des Flächennutzungsplanes 1997 und der Erar-
beitung eines städtebaulichen Entwicklungskonzeptes für den Ortsteil Kemel wurden 
potenzielle Erweiterungsmöglichkeiten für das bestehende Gewerbegebiet „ Die Hai-
de“ identifiziert. Diese potenziellen Entwicklungsflächen liegen im Bereich „Hupperter 
Weg“, unmittelbar gegenüber dem bestehenden Gewerbegebiet „Die Haide“.  
 
Die Potenzialflächen erstrecken sich auf der nördlichen Seite der Bäderstraße und 
sind begrenzt durch die B260 und die L3455, die Landesstraße zwischen Kemel und 
Huppert.  
 
Diese Potenzialflächen können über bestehende Verkehrswerke unmittelbar an die 
Bäderstraße angebunden werden. Die übrigen Erschließungserfordernisse können 
über die bestehenden Infrastruktureinrichtungen im Bereich des Gewerbegebietes 
„Die Haide“ ebenfalls sichergestellt werden.  
 
Hierfür wird es notwendig sein, dass über eines der privaten Gewerbegrundstücke 
eine Erschließungstrasse hergestellt wird, die dann unter der Bäderstraße weiterzu-
führen ist.  
 
Auf Basis der damaligen Planungen aus dem Flächennutzungsplan 1997 und der 
städtebaulichen Entwicklungsanalyse, wurde in der Vergangenheit der Ortsteil Kemel 
städtebaulich entwickelt.  
 
Mit der Grundsatzentscheidung der gemeindlichen Gremien auf Basis dieser Ent-
wicklungsanalyse, die Wohnbaufläche Kemel-Süd zur entwickeln, sollen nun die 
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Grundvoraussetzungen geschaffen werden, dass die städtebauliche Entwicklung 
auch für gewerbliche Flächen im Ortsteil Kemel ihre Fortsetzung findet. 
 
Die Gemeinde Heidenrod ist Alleineigentümer alle im Geltungsbereich liegenden 
Flächen und kann somit frei über Flächenzuschnitt und Flächenausnutzung disponie-
ren. 
 
Aus der frühzeitigen Beteiligung sind keine wesentlichen Hinweise hervorgegangen, 
die grundsätzlich diese Planungsabsicht in Frage stellen würden. Auf Basis der Stel-
lungnahmen und Anregung wurde seitens des Gemeindevorstandes über das Pla-
nungsbüro Hendel ein Entwurf eines Flächennutzungsplanes erarbeitet und die not-
wendigen gutachterlichen Verfahren eingeleitet. Neben dem Flächennutzungsplan-
entwurf mit Begründung, sind dieser Beratungsvorlage auch der Umweltbericht und 
das Artenschutzgutachten beigefügt.  
 
Um dieses Bauleitplanverfahren nun weiterführen zu können, ist es notwendig, dass 
seitens der gemeindlichen Gremien der Flächennutzungsplanentwurf festgestellt 
wird, damit dieser finale Entwurf dann im Rahmen der folgenden Offenlegung des 
Planentwurfes erfolgen kann.  
 
Im Rahmen der Offenlegung erhalten die Träger öffentlicher Belange Gelegenheit 
erneut und abschließend zum Flächennutzungsplanentwurf Stellung zu nehmen. 
Gleichzeitig erhalten auch die Bürgerinnen und Bürger Gelegenheit zum finalen Ent-
wurf Wünsche, Bedenken und Anregungen vorzutragen.  
 
Hinsichtlich der Konzeption wird verwaltungsseitig darauf hingewiesen, dass mit die-
sem Flächennutzungsplan zunächst grundsätzlich gewerblich nutzbare Flächen ge-
schaffen werden, die für potenzielle Interessenten dann zur Verfügung stehen.  
 
In Anbetracht der Tatsache das die vorliegenden Interessenten nur an einem kleintei-
ligen Grundstückszuschnitt (durchschnittlich 2.000 m²) interessiert sind, können in 
diesem Bereich insgesamt 4 bis 5 Unternehmen angesiedelt werden. Mit dem 
Flächennutzungsplan und der späteren Erschließung dieses Bereiches werden die 
grundsätzlichen Voraussetzungen für eine kontinuierliche weitere gewerbliche Ent-
wicklung in Heidenrod geschaffen. Auch aus städtebaulicher Sicht ist zu begrüßen, 
dass die gewerbliche Entwicklung im Norden der Ortslage Kemel stattfindet.  
 
Auch ist besonders zu begrüßen, dass mit der Einrichtung eines Gewerbegebietes 
im Bereich „Hupperter Weg“ und direkte verkehrliche Anbindung an die Bäderstraße 
sicherstellt, dass Ziel- und Quellverkehr nicht die Ortslage von Kemel tangieren. In-
sofern stellt diese Konzeption eine zielgerichtete städtebauliche Weiterentwicklung 
dar.  
 
Verwaltungsseitig bleibt allerdings auch darauf hinzuweisen, dass mit der städtebau-
lichen Entwicklung dieses Bereiches Ersatzaufforstungsflächen bereit zu stellen sind, 
da hier in diesem Bereich Jungwald entstanden ist, der entsprechend den rechtlichen 
Vorgaben naturschutzfachlich als auch forstlichen, gesetzlichen Gründen auszuglei-
chen ist.  
 
Im Rahmen des Verfahrens der Offenlegung wird die Gemeinde die notwendigen 
Ersatzaufforstungsflächen festlegen. Aus früheren Bauleitplanverfahren stehen noch 
zahlreiche Flächen zur Verfügung, die für diese Zwecke Verwendung finden bzw. es 
handelt sich dabei um Flächen, die bereits in früheren Bauleitplanverfahren als ge-



 

 
 

Seite: 4/4 

 

eignete Ersatzaufforstungsflächen identifiziert wurden. Verwaltungsseitig ist somit 
festzustellen, dass der Forst und naturschutzrechtliche Ausgleich auf jeden Fall ohne 
die Inanspruchnahme weiterer wirtschaftlicher Flächen erfolgen kann.  
 
 
 
Hinweis: Diese Vorlage ist inhaltsgleich mit der der Vorlage Bebauungsplan Gewer-
begebiet „Am Hupperter Weg“, Ortsteil Kemel  
hier: Beschlussfassung über die eingegangenen Stellungnahmen aus der frühzeiti-
gen Bürgerbeteiligung und der frühzeitigen Behördenbeteiligung Scoping mit Offen-
lage  
und Beschlussfassung Parallelverfahren mit Anhörung der Träger öffentlicher Belan-
ge und öffentliche Auslegung 
 
• Die Entwurfsunterlagen des Flächennungsplanes werden in der Sitzung des Bau-

ausschusses vom Planungsbüro vorgestellt und den Beteiligten ausgehändigt 
• Die übrigen Gemeindevertreter erhalten mit der Niederschrift des Bauausschusses 
    die entsprechenden Unterlagen des Flächennutzungsplanentwurfes 
 

III. Finanzielle Auswirkungen 
 

keine 
 

Diefenbach  
Bürgermeister 

 

Anlage/n 
1 3312_B_LPH1_Vorentwurf_Neu 

 
2 FNP Hupperter Weg Scoping 

 
3 FNP_BEG_3312_Scoping 

 
4 3312_B_LPH1_FNP_Scoping 
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FLÄCHENNUTZUNGSPLANÄNDERUNG 
Am Hupperter Weg 
 
 
FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN § 4 (1) BauGB + SCOPING  

WERTUNG DER ANREGUNGEN STAND 18.09.2024 
(TK) WA-3312-Scoping FNP       
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WERTUNG DER ANREGUNGEN 
 
 
Im Rahmen des Verfahrens zur Änderung des Flächennutzungsplans im 
Bereich des sich in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes „Am Hup-
perter Weg“ im Ortsteil Kemel der Gemeinde Heidenrod wurde die frühzei-
tige Beteiligung der Behörden mit Scoping nach § 4 (1) BauGB durchge-
führt. Die Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden wurden mit 
Schreiben vom 08.07.2024 aufgefordert, bis einschließlich zum 
12.08.2024 eine Stellungnahme abzugeben. 
 
Zu den im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung mit Scoping vor-
gebrachten Anregungen der Träger öffentlicher Belange und Nachbarge-
meinden ergibt sich nach sorgfältiger Abwägung die nachfolgende Wer-
tung: 
 
 
1. FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN § 4 (1) BauGB + 
SCOPING 
 
 KEINE STELLUNGNAHME 
 

Die nachfolgend aufgeführten Träger öffentlicher Belange, sonstigen 
Behörden und Nachbargemeinden haben im Rahmen der Beteiligun-
gen nach § 3 (1) und § 4 (1) BauGB keine Stellungnahme abgege-
ben: 

  

NR.  5 HESSEN WASSER GmbH & Co. KG, GROSS-GERAU  

NR.  9 LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE HESSEN, WIES-
BADEN 

NR. 10 LANDESBETRIEB BAU UND IMMOBILIEN HESSEN, 
Niederlassung West, WIESBADNE 

NR. 12 FINANZAMT DES RHEINGAU-TAUNUS-KREISES, BAD 
SCHWALBACH 

NR. 13 BUNDESANSTALT FÜR IMMOBILIENAUFGABEN, Spar-
te Verwaltungsaufgaben, DÜSSELDORF 

NR. 14 BUNDESAMT FÜR INFRASTRUKTUR, UMWELT-
SCHUTZ UND DIENSTLEISTUNGEN DER BUNDES-
WEHR, BONN 

NR. 17 POLIZEIPRÄSIDIUM WESTHESSEN, Polizeidirektion 
Rheingau-Taunus, BAD SCHWALBACH 

NR. 21 WESTNETZ GmbH, DORTMUND 

NR. 23 DEUTSCHE TELEKOM, MAINZ  

NR. 25 FRAPORT AG, FRANKFURT 

NR. 26 DEUTSCHE BAHN AG, FRANKFURT 

NR. 28 ZWECKVERBAND NATURPARK RHEIN-TAUNUS, 
HOFHEIM 

NR. 30 RHEINGAU-TAUNUS-VERKEHRSGEMEINSCHAFT, 
TAUNUSSTEIN 

NR. 32 KREISHANDWERKERSCHAFT, WIESBADEN 

NR. 33 STAATLICH TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN, 
FRANKFURT 

NR. 35 STAATLICH TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN, 
FRANKFURT 

NR. 36 HESSISCHER RUNDFUNK, FRANKFURT 

NR. 37 BISCHÖFLICHES ORDINARIAT, LIMBURG 

NR. 39 EVANGELISCHE KIRCHE IN HESSEN-NASSAU, 
DARMSTADT 

NR. 40 SCHUTZGEMEINSCHAFT DEUTSCHER WALD (SDW), 
WIESBADEN 

NR. 41 NATURSCHUTZBUND DEUTSCHLAND (NABU), WETZ-
LAR 
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NR. 42 BUND FÜR UMWELT UND NATURSCHUTZ DEUTSCH-
LAND, Landesverband Hessen, FRANKFURT 

NR. 44 BOTANISCHE VEREINIGUNG FÜR NATURSCHUTZ IN 
HESSEN (BNVH) e.V., WETTENBERG 

NR. 45 LANDESJAGDVERBAND HESSEN e.V., BAD NAUHEIM 

NR. 46 VERBAND HESSISCHER SPORTFISCHER e.V., WIES-
BADEN 

NR. 47 HESSISCHE GESELLSCHAFT FÜR ORNITHOLOGIE 
UND NATURSCHUTZ e.V. (HGON), ECHZELL 

NR. 48 DEUTSCHE GEBIRGS- UND WANDERVEREINE 
(DGW), WEILROD 

NR. 49 STADT TAUNUSSTEIN 

NR. 51 STADT ELTVILLE 

NR. 52 STADT LORCH 

NR. 55 GEMEINDE HOHENSTEIN 

NR. 59 GEMEINDEVORSTAND HEIDENROD 

NR. 60 ORTSBEIRAT KEMEL, HEIDENROD 

 

 

 
KEINE ANREGUNGEN 

 
 Die nachfolgend aufgeführten Träger öffentlicher Belange, sonstigen 

Behörden und Nachbargemeinden haben im Rahmen der Beteiligung 
nach § 4 (1) BauGB mitgeteilt, dass sie keine Anregungen vorzubrin-
gen haben: 
NR. 3 AMT FÜR BODENMANAGEMENT LIMBURG  

NR. 10 LANDESBETRIEB BAU UND IMMOBILIEN HESSEN 
(LBIH), Niederlassung West, WIESBADEN 

NR. 15 EISENBAHNBUNDESAMT, FRANKFURT 

NR. 16 BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT, Arbeitsagentur Wies-
baden, WIESBADEN 

NR. 20 WASSERBESCHAFFUNGSVERBAND RHEINGAU-
TAUNUS, WIESBADEN 

NR. 22 PLEDOC, ESSEN  
NR. 24 VODAFONE HESSEN GmbH & Co. KG, DÜSSELDORF  

NR. 27 DFS DEUTSCHE FLUGSICHERUNG GmbH, LANGEN 

NR. 29 RHEIN-MAIN-VERKEHRSVERBUND, HOFHEIM 

NR. 32 INDUSTRIE UND HANDELSKAMMER WIESBADEN 

NR. 34 DEUTSCHER WETTERDIENST, OFFENBACH 

NR. 44 BUND FÜR UMWELT UND NATURSCHUTZ OV HEI-
DENROD, HEIDENROD 

NR. 50 STADT BAD SCHWALBACH 

NR. 53 STADT OESTRICH-WINKEL 

NR. 54 GEMEINDE AARBERGEN 

NR. 56 VERBANDSGEMEINDE AAR-EINRICH 

NR. 57 VERBANDSGEMEINDE NASTÄTTEN 

 

2.  WERTUNG DER ANREGUNGEN 

Zu den im Rahmen der Behördenbeteiligung nach § 4 (1) BauGB 
vorgebrachten Anregungen der Träger öffentlicher Belange, sons-
tigen Behörden und Nachbargemeinden ergibt sich nach sorgfälti-
ger Abwägung durch die Gemeindevertretung Heidenrod die 
nachfolgende Wertung, die jeweils den vorgebrachten Anregun-
gen gegenübergestellt ist:  
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NR.  1 REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT 
 
 
Die Wertung erfolgt auf den folgenden Seiten. 
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NR.  1 REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu I.: 
Der Hinweis auf die Zurückstellung regional-planerischer  
Bedenken wegen der geringen, nicht raumbedeutsamen Größe 
wird zur Kenntnis genommen 
 
Die Begründung wird überarbeitet und um eine Alternativen-
prüfung sowie den Nachweis der Erforderlichkeit weiterer  
Gewerbeflächen ergänzt. 
 
 
 
 
 
Zu II.1: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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NR.  1 REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT 
 
 
 
Die Gemeinde Heidenrod wird die Versorgungssicherheit der  
Öffentlichen Wasserversorgung sicherstellen. 
 
 
 
 
Zu II.2: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Zu II.2a: 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Altlasten bzw.  
altlastverdächtigen Flächen bekannt sind. 
 
 
 
 
 
Zu II.2b: 
Die Planung wird in Hinsicht auf den vorsorgenden Bodenschutz 
ergänzt. Die Bodenversiegelung wird auf das notwenige Minimum 
beschränkt, schädliche Bodenveränderungen sollen ausgeschlos-
sen werden. 
Zu II.3: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
 
Zu II.4: 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Zuständigkeit bei der 
Unteren Wasserbehörde liegt. 
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NR.  1 REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu III.1: 
Die Begründung wird überarbeitet und die Standortwahl genauer 
begründet. 
 
 
 
 
Es wird genauer begründet, warum Alternativflächen nicht in  
Frage kommen. 
 
 
 
 
 
Die Flurstücknummer wird korrigiert. 
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NR.  1 REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT 
 
 
 
 
 
 
 
Zu III.2: 
Es sind bereits Grünstreifen zur Eingrünung vorgesehen. Es wird 
geprüft, inwiefern hier Bäume und Gehölze erhalten werden kön-
nen. 
 
 
 
 
 
Umweltbericht mit Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung sowie  
Artenschutzgutachten werden dem Bebauungsplan zur Offenlage 
beigefügt. 
 
 
 
 
Zu C: 
Der Hinweis zum Kampfmittelräumdienst wird zur Kenntnis  
genommen. 
 
 
 
 
Die textlichen Festsetzungen werden um Vorschriften zur Nutzung 
von Solarenergie ergänzt. 
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NR.  1 REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT 
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NR.  2 RHEINGAU-TAUNUS-KREIS, BAD SCHWALBACH 
 
 
 
Die Wertung erfolgt auf den folgenden Seiten. 
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NR.  2 RHEINGAU-TAUNUS-KREIS, BAD SCHWALBACH  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu IV.2: 
 
 
Der Flächennutzungsplan wird entsprechend angepasst. 
 
Die Planung erfolgt unter Rücksichtnahme auf Belange des 
Artenschutzes. 
 
Das Planungsgebiet ist durch seine Lage zwischen Bundes- und 
Landesstraße klar abgegrenzt und führt zu keiner Zersiedlung. 
 
Eine Standortalternativenprüfung mit Flächenaufstellung und 
Begründung der Ausweisung wird ergänzt. 
 
 
 
Die Anforderungen werden bei der Erstellung des Arten-
schutzgutachtens berücksichtigt.Das Gutachten wird den 
Planunterlagen zur Offenlagen beigefügt. 
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NR.  2 RHEINGAU-TAUNUS-KREIS, BAD SCHWALBACH  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu III.3: 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine grundsätzlichen 
Bedenken bestehen. 
 
 
 
Die Hinweise zur Verkehrsanbindung werden zur Kenntnis 
genommen und bei der Erschließung berücksichtigt. 
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NR.  2 RHEINGAU-TAUNUS-KREIS, BAD SCHWALBACH  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise zur Löschwasserversorgung werden zur Kenntnis 
genommen. Die Gemeinde wird die benötigte Löschwassermenge 
sicherstellen. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise zu Hydranten werden zur Kenntnis genommen. 
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NR.  2 RHEINGAU-TAUNUS-KREIS, BAD SCHWALBACH  
 
Zu III.4: 
 
 
 
Zeichnerische Festsetzungen 
Zu 1: 
Es werden weitere Vermaßungen der Baufenster in die 
Darstellung aufgenommen. 
 
Zu 2: 
Die öffentliche Verkehrsfläche wird genauer vermaßt. 
 
Zu 3: 
Die private Grünfläche wird genauer vermaßt. 
 
 
Textliche Festsetzungen 
Zu 1: 
Die Höhenfestsetzung wird überarbeitet und konkretisiert. 
 
 
 
Zu 2: 
Die Höhenfestsetzung wird überarbeitet und konkretisiert. 
 
Zu 3: 
Die Festsetzung zur Nutzung von Solarenergie wir konkretisiert. 
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NR.  2 RHEINGAU-TAUNUS-KREIS, BAD SCHWALBACH  
 
 
Zu III.4: 
 
Der Hinweis wird entsprechend der Anregung mit den aktuellen 
Paragraphen des HDSchG aktualisiert. 
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NR. 6 HESSENFORST, BAD SCHWALBACH 

 

Wertung erfolgt auf der folgenden Seite 
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NR. 6 HESSENFORST, BAD SCHWALBACH 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die erforderliche Ersatz-
leistung aus dem Flächenpool der bereits erfolgten Ersatzauffors-
tung erfolgen kann. 
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NR.  7 AMT FÜR DEN LÄNDLICHEN RAUM, HADAMAR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei der Kompensation wird versucht, die Inanspruchnahme land-
wirtschaftlicher Flächen zu vermeiden. 
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NR. 8 HESSEN ARCHÄOLOGIE, WIESBADEN 
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NR. 18 SYNA GmbH, IDSTEIN  
NR. 19 ENERGIEREGION TAUNUS, BAD CAMBERG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Trafostation wir in Absprache mit der Syna außerhalb des 
Geltungsbereiches geplant und daher nicht in die Planzeichnung 
aufgenommen. 
 
 
 
Die Hinweise zur Erschließung werden zur Kenntnis genommen. 
In den textlichen Festsetzungen wird unter Hinweisen ein Verweis 
auf die DIN 1998 und DIN 18920 aufgenommen.  
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NR.  38 LANDESVERBAND DER JÜDISCHEN GEMEINDEN IN  
HESSEN, FRANKFURT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Planungsbereich sind keine (jüdischen) Friedhöfe oder 
Grabstätten vorhanden. 
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NR.  38 LANDESVERBAND DER JÜDISCHEN GEMEINDEN IN  
HESSEN, FRANKFURT 
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NR.  58 GEMEINDE SCHLANGENBAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei der voraussichtlichen Nutzungsstruktur ist nicht davon auszu-
gehen, dass durch diese Planung eine relevante Erhöhung des 
Verkehrsaufkommens auftritt. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aufgestellt: Wiesbaden, den 18.09.2024 
Planungsbüro HENDEL+PARTNER 
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